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� Spitze:  Primus / Primus Plus    

   im Marktvergleich 
  
� Ärger:  Stolperfallen in der privaten   

   Haftpflichtversicherung 
 
� Internet: Anpassungen des SLP-Online-  

   Rechners für Vertreter 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Geschäftspartner/innen,  
 
wenn auch Sie mit einem der verschiedenen Online-Vergleichsrechner 
arbeiten, dann wissen Sie es schon längst:  
 

 
 

Verlinkungen: 
 

SLP-Unfallschutz 
 

SLP-Haftpflichtschutz 
 

SLP-Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für  

Vermittler 
 

Online-Rechner zum SLP-
Unfallschutz und SLP-

Haftpflichtschutz 
 

Beratungsprotokolle für  
Versicherungsvermittler (SdV) 

Es führt kein Weg am SLP-Unfallschutz und SLP-Haftpflichtschutz vorbei! 
 
Die Produktgeneration Primus / Primus Plus ist mittlerweile in den Online-
Vergleichsrechnern Mr-Money, Innosystems, Softfair, Versdirekt, Ino24, 
Tariffinder, Franke und Bornberg, FSS online, Rendite 2000 und Morgen 
& Morgen enthalten und das jeweils auf Spitzenplätzen. 
 
Überzeugen Sie sich selbst, beispielsweise im Vergleichsrechner  
SUH-Lotse (Softfair) oder SNIVER (rechts):  
 

  
 
Weitere Beispiele finden Sie auch 
auf unserer Webseite.  
   

 
 
 

Der SLP-Haftpflichtschutz: 
 

 
 

Fragen Sie nach  
Primus und Primus Plus, 

dem marktführenden  
Tarif in der PHV! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

� Stolperfallen in der privaten Haftpflichtversicheru ng  
 
Dass eine Haftpflichtversicherung für alles aufkommt, was bei anderen zu 
Bruch geht, glauben viele. Grundsätzlich deckt die private Haftpflichtver-
sicherung auch (fast) alle Schäden, die der Versicherte verursacht. Wird 
der Versicherungsschutz jedoch einmal versagt, ist der Versicherungs-
nehmer oft verärgert, weil er die Zusammenhänge nicht versteht.  
 
Es ist also im Vorfeld hilfreich, dem Kunden vor allem die Bedeutung von 
§ 1 Ziff. 1 zu erklären:  
 
„Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 
den Fall, dass der Versicherungsnehmer (…) aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen wird.“ 
 
Diese Voraussetzung ist nicht immer gegeben, denn im Falle eines Ge-
fälligkeitsschadens geht die Versicherung von einem so genannten still-
schweigenden Haftungsausschluss aus (gängige Rechtsprechung). Die 
Botschaft des Gesetzgebers ist klar: Wer hilfsbereit ist, soll dafür nicht 
noch bestraft werden. 
 
Der Versicherungsnehmer wird dies vielleicht anders sehen, denn 
schließlich ist der Sachschaden bei einer unentgeltlichen Hilfeleistung (z. 
B. Umzugshilfe) einem Dritten gegenüber nun mal entstanden. In der 
Regel handelt es sich um Freunde, Bekannte oder Verwandte und hier 
soll ein unbezahlter Versicherungsschaden nicht das gute Verhältnis 
trüben.  
 
Ohne den Einschluss von Gefälligkeitsschäden liegt der schwarze Peter 
also beim Geschädigten und dieser muss den Schaden selbst bezahlen. 
 

 

Gefälligkeitsschäden sind sowohl im SLP-Haftpflichtschutz Primus als 
auch in Primus Plus mitversichert. 
 

 
Hätten Sie´s gewusst? 
 
Wer auf den Hund seines Nachbarn aufpasst, übernimmt damit die volle 
Haftung für Schäden, die durch den Hund entstehen.  
 
Wenn in diesem Fall keine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht, 
muss der Hüter den Schaden aus der eigenen Tasche zahlen. 
 

 

Das Hüten fremder Hunde ist sowohl im SLP-Haftpflichtschutz Primus 
als auch in Primus Plus mitversichert. 
 

 
 
� Anpassung des SLP-Online-Rechners  
 
Im Online-Rechner kann nun auch der individuelle Vermittlerstatus hinter-
legt werden. Vorteil: Die entsprechenden Texte im Antrag und auch in der 
Beratungsdokumentation werden entsprechend automatisch angepasst! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Sie haben Fragen?  
 
Unter www.slp-produkte.de haben wir alle Informationen leicht 
verständlich und transparent für Sie zusammengestellt.  
 
Oder wenden Sie sich an unsere kompetenten Ansprechpartner: 
 

 

Ihre Ansprechpartner:  
  

 Frau Heike Wünsch  (heike.wuensch@slpag.de) 
 Herr Sören Häger   (soeren.haeger@slpag.de) 
 Gebührenfreie Hotline: 0800 – 46 36 757 

Internet:   www.slp-produkte.de  
 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Swiss Life Partner GmbH  
 
Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH     
Berliner Str. 85 
80805 München 
Tel. +49 (0) 800 – 46 36 757 
Fax +49 (0) 89 81 89 33 51 
www.swisslife-weboffice.de     
Amtsgericht München HRB 111062  
Geschäftsführer: Michael Grollmann, Stefan Hafner, Dirk Czaya, Matthias Altenähr   
IHK-RegNr.: D-JWNS-F5XWB-75 

 

  

 


